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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 
Im Anschluss an die Urteile des Gerichtshofs in den so genannten „Open Skies“-
Rechtssachen ermächtigte der Rat am 5. Juni 2003 die Kommission zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit Drittstaaten, um bestimmte Klauseln in bestehenden bilateralen 
Abkommen im Rahmen eines Abkommens auf EU-Ebene zu ersetzen („horizontale 
Ermächtigung“). Diese Abkommen haben das Ziel, allen EU-Luftfahrtunternehmen 
diskriminierungsfreien Zugang zu Strecken zwischen der Europäischen Union und 
Drittstaaten zu sichern und bilaterale Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten mit dem Unionsrecht in Einklang zu bringen. 

• Allgemeiner Kontext 
Die internationalen Luftverkehrsbeziehungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
werden traditionell durch bilaterale Luftverkehrsabkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten, die Anhänge zu diesen Abkommen sowie weitere bilaterale oder 
multilaterale Vereinbarungen geregelt. 

Die üblichen Benennungsklauseln in den bilateralen Luftverkehrsabkommen der 
Mitgliedstaaten stehen im Widerspruch zum Unionsrecht. Sie geben einem Drittstaat die 
Möglichkeit, die Genehmigungen oder Erlaubnisse von Luftfahrtunternehmen, die von einem 
Mitgliedstaat benannt wurden, sich aber nicht zu wesentlichen Teilen im Eigentum und unter 
der tatsächlichen Kontrolle dieses Mitgliedstaats oder seiner Staatsangehörigen befinden, 
zurückzuweisen, zu widerrufen oder auszusetzen. Dies stellt eine Diskriminierung von EU-
Luftfahrtunternehmen dar, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind und sich im Besitz 
von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten befinden. Eine solche Diskriminierung 
verstößt gegen Artikel 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
wonach Angehörige von Mitgliedstaaten, die von ihrer Niederlassungsfreiheit Gebrauch 
machen, in der gleichen Weise zu behandeln sind wie die Staatsangehörigen des betreffenden 
Aufnahmemitgliedstaats. 

• Bestehende Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet 
Die Bestimmungen des Abkommens ersetzen oder ergänzen die geltenden Bestimmungen der 
acht bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und der Volksrepublik 
Bangladesch. 

• Kohärenz mit anderen Politikbereichen und Zielen der Europäischen Union 
Das Abkommen dient einem Kernziel der Luftfahrtaußenbeziehungen der Europäischen 
Union, da es bestehende bilaterale Luftverkehrsabkommen mit dem Unionsrecht in Einklang 
bringt. 

2. KONSULTATION DER BETEILIGTEN 
Anhörungsmethoden, angesprochene Sektoren und allgemeines Profil der Befragten 
Gemäß Artikel 218 Absatz 4 AEUV hat die Kommission die Verhandlungen in Abstimmung 
mit einem Sonderausschuss geführt. Die Branche wurde ebenfalls während der 
Verhandlungen konsultiert.  

Zusammenfassung der Antworten und Art ihrer Berücksichtigung 
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Im Rahmen dieses Verfahrens abgegebene Bemerkungen wurden berücksichtigt. Die 
betreffenden Mitgliedstaaten haben die Richtigkeit der Bezugnahmen auf die bilateralen 
Luftverkehrsabkommen überprüft. Die Branche betonte die Bedeutung einer soliden 
Rechtsgrundlage für ihre Geschäftstätigkeit.  

3. RECHTLICHE ASPEKTE 

• Zusammenfassung der vorgeschlagenen Maßnahme 
In Übereinstimmung mit den Verfahren und Verhandlungsrichtlinien im Anhang zur 
„horizontalen Ermächtigung“ hat die Kommission mit der Volksrepublik Bangladesch ein 
Abkommen ausgehandelt, das bestimmte Klauseln in den bestehenden bilateralen 
Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und der Volksrepublik Bangladesch ersetzt. 
In Artikel 2 des Abkommens werden die üblichen Benennungsklauseln durch eine EU-
Benennungsklausel ersetzt, die allen Luftfahrtunternehmen der Europäischen Union die 
Ausübung der Niederlassungsfreiheit ermöglicht. Artikel 5 beseitigt mögliche Widersprüche 
mit den EU-Wettbewerbsregeln. 

Die Verhandlungen über das Abkommen wurden erfolgreich abgeschlossen, so dass es im 
Namen der Europäischen Union unterzeichnet werden sollte. Ein entsprechender Beschluss 
wird hiermit vorgeschlagen. 

Es wird außerdem vorgeschlagen, das Abkommen vorläufig ab dem Tag seiner 
Unterzeichnung anzuwenden, um zu gewährleisten, dass die bilateralen 
Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und der Volksrepublik Bangladesch ohne 
weitere Verzögerung im Einklang mit dem Unionsrecht angewandt werden. Die vorläufige 
Anwendung ist von entscheidender Bedeutung, da die Erfahrungen mit ähnlichen Abkommen 
gezeigt haben, dass das Ratifizierungsverfahren langwierig sein kann.  

• Rechtsgrundlage 
Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 5 AEUV 

• Wahl des Instruments 
Das Abkommen zwischen der Union und der Volksrepublik Bangladesch ist das am besten 
geeignete Instrument, um alle bestehenden bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und der Volksrepublik Bangladesch mit dem Unionsrecht in 
Übereinstimmung zu bringen. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT  
Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Haushalt der Europäischen Union. 
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2015/0189 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über die Unterzeichnung, im Namen der Europäischen Union, und vorläufige 
Anwendung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Regierung der 

Volksrepublik Bangladesch über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 100 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit Beschluss vom 5. Juni 2003 ermächtigte der Rat die Kommission zur Aufnahme 
von Verhandlungen mit Drittstaaten, um bestimmte Klauseln in bestehenden 
bilateralen Abkommen mittels eines Abkommens auf Unionsebene zu ersetzen. 

(2) Dementsprechend hat die Kommission im Namen der Europäischen Union ein 
Abkommen mit der Regierung der Volksrepublik Bangladesch über bestimmte 
Aspekte von Luftverkehrsdiensten (das „Abkommen“) ausgehandelt. Die 
Verhandlungen wurden durch Paraphierung des Abkommens am 27. Februar 2015 
erfolgreich abgeschlossen. 

(3) Ziel des Abkommens ist es, die bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen acht 
Mitgliedstaaten und der Volksrepublik Bangladesch mit dem Unionsrecht in Einklang 
zu bringen. 

(4) Das Abkommen sollte daher – vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem späteren 
Zeitpunkt – im Namen der Europäischen Union unterzeichnet werden. 

(5) Damit die Vorteile des Abkommens so früh wie möglich zum Tragen kommen, sollte 
es vorläufig angewandt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 
Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Regierung 
der Volksrepublik Bangladesch über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten (das 
„Abkommen“) wird — vorbehaltlich des späteren Abschlusses des Abkommens — im Namen 
der Union genehmigt. 

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt. 

Artikel 2  
Vorbehaltlich des Abschlusses des Abkommens stellt das Generalsekretariat des Rates die zu 
seiner Unterzeichnung erforderliche Bevollmächtigungsurkunde für die Personen aus, die 
vom Verhandlungsführer des Abkommens benannt wurden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=75716&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0189;Code:NLE&comp=0189%7C2015%7C
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Artikel 3 

Bis zu seinem Inkrafttreten wird das Abkommen ab dem ersten Tag des Monats vorläufig 
angewandt, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragsparteien einander den Abschluss der 
hierfür erforderlichen Verfahren notifiziert haben.  

Artikel 4 
Der Präsident des Rates bestellt die Person, die befugt ist, im Namen der Europäischen Union 
die Notifizierung nach Artikel 8 Absatz 2 des Abkommens vorzunehmen. 

Artikel 5 
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 


